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RS OGH 1919/4/30 2R63/19
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1919

Norm

JN §87

Rechtssatz

Stationen von Privateisenbahnen sind, soweit es sich um Ansprüche aus Rechtsgeschäften handelt, die sich auf diese

Niederlassungen beziehen, als Niederlassungen im Sinne des § 87 JN anzusehen.
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